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1. Verpflichtender Arbeitgeberzu-
schuss zur Entgeltumwandlung 
 
Ab dem 1.1.2022 gilt ein verpflichtender Ar-
beitgeberzuschuss für Entgeltumwandlun-
gen, und zwar für bestehende Entgeltum-
wandlungsvereinbarungen im Rahmen der 
betrieblichen Altersvorsorge, die vor dem 
1.1.2019 abgeschlossen wurden. Für Ver-
einbarungen, die nach dem 1.1.2019 abge-
schlossen wurden, ist der Zuschuss ab so-
fort zu gewähren. Mit dem Arbeitgeberzu-
schuss sollen Anreize geschaffen werden, 
Betriebsrenten für Arbeitnehmer attraktiver 
zu gestalten.  
 
Grundsätzlich haben alle rentenversi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer ei-

nen Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung. Die Zuschusspflicht des Arbeit-
gebers wird fällig, wenn die Entgeltum-
wandlung im Rahmen einer Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder eines Pensions-
fonds erfolgt. Der Zuschuss gilt sowohl für 
steuerfreie als auch für pauschalbesteuerte 
Entgeltumwandlungen.  
 
Der Arbeitgeber muss die Entgeltum-
wandlung seiner Arbeitnehmer mit 15 % 
des umgewandelten Entgelts bezu-
schussen, soweit durch die Entgeltum-
wandlung eine Sozialversicherungser-
sparnis realisiert wird. Wird durch die 
Entgeltumwandlung weniger als 15 % an 
Sozialversicherungsbeiträgen eingespart, 
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kann der Zuschuss auf die tatsächliche Er-
sparnis begrenzt werden (sog. Spitz-Ab-
rechnung). 
 
Der Zuschuss kann auch unabhängig von 
der Höhe einer solchen Ersparnis pauschal 
mit 15 % gewährt werden, um etwa Mehr-
aufwand für die Lohnbuchhaltung zu ver-
meiden. Sind anderslautende tarifvertragli-
che Regelungen getroffen worden, stehen 
diese hingegen der gesetzlichen Neurege-
lung voran, auch wenn sie nun einen Nach-
teil für den Arbeitnehmer bedeuten.  
 
Bitte beachten Sie! Der Arbeitgeberzu-
schuss ist ab 1.1.2022 für alle Unterneh-
men verpflichtend. Wird er nicht fristgerecht 
oder vollständig gewährt, drohen Haftungs-
risiken. 
 
 

2. Neue Pflichten durch das Trans-
parenzregister- und Finanzinformati-
onsgesetz 
 
Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenzre-
gister- und Finanzinformationsgesetz in 
Kraft. Das Gesetz wirkt sich erheblich auf 
Vereinigungen aus, die bisher aufgrund der 
seit 2017 gesetzlich verankerten sog. Mit-
teilungsfiktionen keine Meldungen zum 
Transparenzregister abgeben mussten. 
Bisher galt es als ausreichend, dass sich 
die notwendigen Angaben aus anderen Re-
gistern, nämlich dem Handels-, Partner-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder 
Unternehmensregister, ergeben haben. 
Diese Mitteilungsfiktionen sind nun-
mehr ersatzlos weggefallen, die Mittei-
lungspflichten demzufolge erheblich 
ausgeweitet worden.  
 
Mitteilungspflichtig sind juristische Perso-
nen des Privatrechts (z. B. GmbH, AG, ein-
getragene und konzessionierte Vereine, 
rechtsfähige Stiftungen) und eingetragene 
Personengesellschaften (KG, OHG, 
PartG), sowie nicht rechtsfähige Stiftungen 
(soweit der Stiftungszweck aus der Sicht 
des Stiftenden eigennützig ist), ferner 
Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltun-
gen mit dem Satzungssitz in Deutschland. 
Alle diese Vereinigungen müssen ihre 

wirtschaftlich berechtigten Personen 
anmelden. Von der Meldepflicht ausge-
nommen sind nicht eingetragene Vereine, 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), 
Stille Gesellschaften sowie Erbengemein-
schaften. 
 
Das Transparenzregister wird geführt vom 
Bundesanzeiger Verlag und ist unter 
https://www.bundesanzeiger.de aufruf-
bar. Die Eintragungen in das Transparenz-
register sind dort elektronisch vorzuneh-
men. 
 
Übergangsfristen: Das Gesetz sieht für 
bisher nicht mitteilungspflichtige Vereini-
gungen folgende Übergangsfristen vor: 
 
· bis zum 31.3.2022: sofern es sich um 

eine Aktiengesellschaft, SE (Europäi-
sche Gesellschaft) oder Kommanditge-
sellschaft auf Aktien handelt  

· bis zum 30.6.2022: sofern es sich um 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Genossenschaft, Europäische Ge-
nossenschaft oder Partnerschaft han-
delt  

· bis zum 31.12.2022: in allen anderen 
Fällen. 

 
Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die 
oben genannten Transparenzpflichten sind 
Ordnungswidrigkeiten und können mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden.  
 
 

3. Neuer Mindestlohn ab 1.1.2022 
 
Die Mindestlohnkommission empfahl am 
1.7.2020 eine gesetzliche Anpassung des 
Mindestlohns in mehreren Stufen. Darauf-
hin wurde dieser ab dem 1.1.2021 von  
9,35 € brutto auf 9,50 € angehoben. Zum 
1.7.2021 erfolgte eine weitere Erhöhung 
auf 9,60 €. Die nächsten Anpassungen 
erfolgen dann zum 1.1.2022 auf 9,82 € 
und ab dem 1.7.2022 auf 10,45 €. 
 
Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen haben auch Praktikantinnen und Prak-
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tikanten Anspruch auf Mindestlohn. Ausge-
nommen vom Erhalt des Mindestlohns sind 
z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige 
oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
einer Maßnahme der Arbeitsförderung.  
 
Bitte beachten Sie! Bei Verträgen mit Mi-
nijobbern muss überprüft werden, ob durch 
den Mindestlohn die Geringfügigkeits-
grenze von 450 € pro Monat überschritten 
wird.  
 
 

4. Zeitraumbezogene Zuzahlung 
des Arbeitnehmers zum Dienstwagen 
 
Bei der Besteuerung von Pkws gibt es im 
Steuerrecht einige Besonderheiten zu be-
achten. So müssen Arbeitnehmer, die ei-
nen Firmenwagen zur Verfügung gestellt 
bekommen und diesen auch privat nutzen 
dürfen, einen sog. geldwerten Vorteil ver-
steuern. Je nach Vereinbarung muss der 
Arbeitnehmer u. U. für die Nutzung noch 
Zuzahlungen leisten. Wie diese zeitlich zu 
berücksichtigen sind, hatte der Bundesfi-
nanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2021 
zu entscheiden. 
 
In dem Fall aus der Praxis arbeitete ein 
Rentner als geringfügig Beschäftigter und 
bekam von seinem Arbeitgeber einen 
Dienstwagen zur Verfügung gestellt, den er 
auch privat nutzen durfte. Wie vertraglich 
vereinbart, zahlte der Rentner bei Anschaf-
fung direkt eine Zuzahlung - im entschiede-
nen Fall in Höhe von 20.000 € für einen 
festgelegten Nutzungszeitraum von 96 Mo-
naten. Im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung berechnete das Finanzamt 
den geldwerten Vorteil, die zeitraumbezo-
gene Zuzahlung wurde jedoch nicht be-
rücksichtigt. 
 
Der Bundesfinanzhof entschied hingegen, 
dass die Zuzahlung, die für einen abge-
grenzten Zeitraum geleistet wurde, gleich-
mäßig zu verteilen und monatlich für den 
Arbeitnehmer steuermindernd zu berück-
sichtigen ist.  
 
 

5. Klarstellung zu Handwerker-
leistungen der öffentlichen Hand 
 
Steuerpflichtige können für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Beschäfti-
gungsverhältnissen und Dienstleistungen 
sowie Handwerkerleistungen steuerliche 
Vergünstigungen in Anspruch nehmen. 
Dazu gehören auch Handwerkerleistungen 
bis zu einem Höchstbetrag von 1.200 € (= 
20 % von 6.000 €) im Jahr. Begünstigt sind 
allerdings nur die Arbeitskosten; Material-
kosten zählen nicht zu den steuerbegüns-
tigten Leistungen. Grundsätzlich sollte da-
her für die durchgeführten Arbeiten eine 
Rechnung angefordert werden, auf der die 
Materialkosten getrennt von den Arbeits-, 
Fahrt- und Maschinenkosten aufgelistet 
sind. Der Rechnungsbetrag sollte dann 
auch „überwiesen“ werden. Barzahlungen 
werden nicht anerkannt. Angemerkt sei hier 
noch, dass der relevante Rechnungsbetrag 
nicht die Bemessungsgrundlage für die 
Einkommensteuer mindert, sondern direkt 
von der Einkommensteuer abgezogen wer-
den kann. 
 
Werden Handwerkerleistungen durch die 
öffentliche Hand durchgeführt, sind sie 
nicht begünstigungsfähig, wenn sie allen 
beteiligten Haushalten zugutekommen. 
Hierzu gehört etwa der Ausbau des Versor-
gungsnetzes oder die Erschließung von 
Straßen, aber auch Reinigungsarbeiten 
und Winterdienst, wenn sie sich auf die 
Fahrbahn beziehen.  
 
In seinem Schreiben vom 1.9.2021 stellt 
das Bundesfinanzministerium klar, dass 
Handwerkerleistungen der öffentlichen 
Hand nur dann als begünstigt gelten, wenn 
sie sich um haushaltsnahe Dienstleistun-
gen im räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit dem Haushalt einzelner Grund-
stückseigentümer verorten lassen. Dies gilt 
etwa, wenn bei Straßenreinigungsarbeiten 
und Winterdiensten der entsprechende 
Gehweg eines Anwesens gereinigt oder 
geräumt wird. 
 
 
 



 

 

6. Zweckgebundene Spenden kön-
nen steuerlich begünstigt sein 
 
Spenden, die einer konkreten Zweckbin-
dung unterliegen, können steuerbegünstigt 
anzuerkennen sein. Zu diesem Schluss 
kam der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
Urteil vom 16.3.2021. Im verhandelten Fall 
ging es um Spenden, die einem bestimm-
ten Tier zugutekommen sollten. 
 
Eine Steuerpflichtige übergab einer Vertre-
terin eines gemeinnützigen Tierschutzver-
eins und einer gewerblichen Tierpension 
eine Spende in Höhe von 5.000 €. Das 
Geld sollte konkret für die Pflege eines Tie-
res verwendet werden, dass in der Pension 
untergebracht war. Der Tierschutzverein 
stellte daraufhin eine Zuwendungsbestäti-
gung („Spendenbescheinigung“) aus. Fi-
nanzamt und Finanzgericht (FG) lehnten 
einen Spendenabzug ab. 
 
Der BFH führte hingegen aus, dass die Be-
stimmung eines konkreten Verwendungs-
zwecks der Spende nicht dem steuerlichen 
Abzug entgegensteht. Allerdings müsse die 
Zweckbindung im Rahmen der vom Tier-
schutzverein verfolgten steuerbegünstigten 
Zwecke liegen. Ob die Unterbringung in ei-
ner Tierpension der Förderung des Tier-
wohles diene, müsse noch gerichtlich fest-
gestellt werden, weswegen die Sache zu-
rück an das FG verwiesen wurde. Soll eine 
Spende einer konkret benannten Person 
zugutekommen, so ist eine Unentgeltlich-
keit der Zuwendung Voraussetzung für ei-
nen Spendenabzug, um etwa verdeckte 
Unterhaltsleistungen zu verhindern. Diese 
Voraussetzung fehle laut dem BFH zwar in 
diesem Fall, doch sei hier nicht von einer 
verdeckten Unterhaltszahlung auszuge-
hen, zumal das betreffende Tier nicht der 
Steuerpflichtigen gehörte. 
 
 

7. Kein Gestaltungsmissbrauch bei 
Veräußerung eines Grundstücks 
nach unentgeltlicher Übertragung 

 
In einem vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
ausgefochtenen Urteil erwarb eine Steuer-

pflichtige entgeltlich ein bebautes Grund-
stück. Innerhalb der zehnjährigen Behal-
tensfrist übertrug sie dieses ohne Gegen-
leistung hälftig auf ihre beiden volljährigen 
Kinder, welche es am selben Tag der Über-
tragung noch veräußerten. Zuvor wurden 
die Veräußerungsverhandlungen aber 
nicht durch die Kinder, sondern durch ihre 
Mutter geführt. Das Finanzamt ging von 
Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmög-
lichkeiten aus und setzte bei der Mutter den 
entstandenen zu versteuernden Veräuße-
rungsgewinn an.  
 
Der BFH entschied jedoch zugunsten der 
Steuerpflichtigen. Nach seiner Auffassung 
ist hier nicht von Gestaltungsmissbrauch 
auszugehen. Durch die Schenkung an die 
Kinder, läuft die zehnjährige Behaltensfrist 
weiter und eine Veräußerung innerhalb die-
ser würde damit auf jeden Fall der Besteu-
erung unterliegen. Unerheblich ist dabei bei 
wem. Da die Kinder das Grundstück veräu-
ßert haben, ist der Veräußerungsgewinn 
anteilig bei ihnen zu berücksichtigen und 
nicht bei der Mutter als Schenkende. 
 
 

8. Schenkung von GmbH-Anteilen 
an leitende Angestellte 
 
Bei der Übertragung von Gegenständen, 
Gebäuden oder auch Gesellschaftsanteilen 
zwischen Personen oder Personengruppen 
ist es je nach Einzelfall manchmal nicht ein-
deutig zu beurteilen, ob der entsprechende 
Vorgang unter die private oder berufliche 
Sphäre fällt und welche steuerlichen Kon-
sequenzen deswegen damit verbunden 
sind. Diese Problematik war auch Teil eines 
im Aussetzungsverfahren getroffenen Be-
schlusses des Finanzgerichts Sachsen-An-
halt (FG). 
 
Im entschiedenen Fall war ein Ehepaar Ge-
sellschafter einer GmbH. Um über ihre 
Nachfolge in der Gesellschaft zu bestim-
men, übertrugen sie die Mehrheit ihrer An-
teile auf ihren Sohn und zudem noch wei-
tere gleich große Teile auf mehrere lei-
tende Angestellte. Das Finanzamt beur-
teilte diese Übergabe als Zuwendung im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses und 



 

 

setzte Lohnsteuer fest. Das FG kam letzt-
endlich zu der Entscheidung, dass die 
Übertragung durch die Festlegung der 
Nachfolgeregelung entstanden ist und nicht 
durch das Arbeitsverhältnis an sich. Damit 
von Arbeitslohn ausgegangen werden 
kann, muss ersichtlich sein, für welche 
früheren oder zukünftigen Leistungen die 
Anteile als Entlohnung gelten sollen. Dazu 
kommt, dass es keine Haltefrist für die Ar-
beitnehmer gab und auch sonst keine wei-
teren Voraussetzungen. Vielmehr liegen 
hier die Tatbestandsmerkmale einer 
Schenkung vor. 
 
 

9. Gewerbesteuer bei Rendering-
Leistungen von Architekten 
 
Das FG Köln entschied mit Urteil vom 
21.4.2021, dass Rendering-Leistungen 
keine Seltenheit mehr sind und von vielen 

Architekten ausgeübt werden; inzwischen 
ist es sogar Teil des Architekturstudiums. 
Beim Rendering werden Entwurfs-Planun-
gen mit Hilfe einer Grafiksoftware dreidi-
mensional veranschaulicht, damit der Be-
trachter einen Eindruck von der Wirkung ei-
nes Bauwerks bekommt. 
 
Selbst wenn sich Architekten auf diese Tä-
tigkeit spezialisieren, gibt es laut der aktu-
ellen Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs keinen Grund, von gewerblichen Ein-
künften auszugehen. Denn obwohl eine 
ausschließlich technische Arbeit vorliegt, 
befinden sich Architekten dabei in einem 
Planungsstadium, in dem sie ausreichend 
gestalterisch tätig werden, um den groben 
Entwurf lebendig zu machen. Das Urteil ist 
rechtskräftig. 
 
 
    



 

 

 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 10.11.2021 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.11.2021 

Sozialversicherungsbeiträge 
 26.11.2021  

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7;  
April = 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9;  
September = 105,8 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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